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Strasse kreuzen können. Lange, fuhrwerkfreie Strassenstrecken wird er auch 
ohne Polizeivorschrift ausnützen wollen, wie der Automobilist in puncto Ge­
schwindigkeit. Ob dieser Gedanke dem im konkreten Fall entscheidenden 
Richter mit dem Worte «tunlich» richtig an die Hand gegeben wird, mag, so 
gut wk der Ausdruck «Fahrbahn», später redaktionell geprüft werden. Wir 
haben stets auch an die Uebersetzbarkeit der Ausdrücke in die andern Landes­
sprachen zu denken. - Natürlich sind auch hier Details in die Verordnung 
zu verweisen. Das Strassenkreuzen in der grossen Stadt, im Fabrikort bei 
Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss usw. ist etwas anderes als auf der entlegenen 
Nebenstrasse. Italien schickt die Fussgänger auf die linke Strassensei~e. 

Art. 31 /32. Art. 31 stellt die grundsätzliche Ursachhaftung an Stelle der 
bisherigen Verschuldenshaftung des Obligationenrechtes auf. Art. 32 nennt 
die Ausnahmen von diesem Grundsatze. Die Frage des Systems ist aus recht­
lichen, ethischen und wirtschaftlichen Komponenten zusammengesetzt und 
in der letzten Abstimmungskampagne ausgiebig erörtert worden. Vielleicht 
hat die seitherige Entwicklung der HaftpflichtversicheruQgsprämie sowie ver­
schiedene Abmachungen zwischen Automobilverbänden und Versicherungs­
gesellschaften dafür gearbeitet, dass die Prämie bei der kommenden Gesetz­
gebung nicht mehr die übertriebene Rolle spielt wie letztes Mal. Es dürfte 
wünschenswert sein, dass die Versicherungsgesellschaften möglichst genaue 
Auskunft geben über die Prämiengestaltung je nach der Wahl des neuen 
Systems; dabei wäre wohl auszugehen von den bestehenden Verträgen mif 
den grossen Automobilistenvereinigungen. 

Wie stellt sich die Prämie, wenn die Kausalhaftpflicht des Halters aus­
gedehnt würde auch auf das Verschulden eines Dritten, sei es auf jedes Ver­
schulden, sei es auf das leichte Verschulden, selbstverständlich unter Aus­
schlus:-: eines Verschuldens des Halters oder der Personen, für die er verant­
wortlich ist, und unter Vorbehalt eines Rückgriffs auf diesen schuldhaften 
Dritten? - Wir stellen die Frage, weil bei der letzten Kampagne, während 
von automobilistischer Seite die alte Verschuldenshaftpflicht oder eine Art 
Tierhalterhaftpflicht postuliert wurde, gegnerischerseits die Bemängelung kam, 
die Ursachenhaftung des Entwurfs gehe nicht weit genug, weil der vom Auto 
Verletzte häufig nur an einen nichtversicherten, oft insolventen Dritten ver­
wiesen werde, statt dass man auch hier die Assekuranz des stets versicherten 
Halters ihre wirtschaftlich segenreiche Rolle spielen lasse und ihr das Risiko 
des Rückgriffs auf den Dritten überbinde. 

Einigkeit herrschte darüber, dass ein grobes (alleiniges) Selbstverschulden 
des Geschädigten die Kausalhaftpflicht des Halters ohne Weiteres ausschalte. 
Die gleiche Konsequenz verlangten automobilistische Vertreter auch bei leich­
tem Verschulden des Geschädigten, während der Entwurf in diesem Falle 
nur die Kausalhaftpflicht des Halters quantitativ minderte. 

Art. 39. Hier stellt sich die Frage, ob der Artikel nicht mit seinem Unfalls­
forum den Art. 59 B. V. verletze. Der Bundesrat hatte dieses Forum nur für 
den nicht in der Schweiz wohnenden Haftpflichtigen vorgesehen. 

Art. 41. 
AL. I. Ist die Vorschrift, dass der Automobilhalter für die gesamte Haft­

pflicht versichert sein muss, also auch für absichtlich von ihm herbeigeführten 
Schaden, vereinbar mit Art. 14 des Versicherungsvertragsgesetzes? (Zu be­
rücksichtigen Art. 98 1. c.) Welche Rolle spielen praktisch und statistisch die 
Fälle absichtlicher Herbeiführung eines Automobilunfalls? - Welches sind 
die praktischen Erfahrungen mit dem Selbstbehalt? 

Ar 3. Wir haben diese elastische Formel gewählt, um einerseits dem 
sorgfältigen Fahrer nicht eine Versicherungspflicht aufzuzwingen, für die 
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sich ein staatliches Interesse kaum mehr begründen lässt, anderseits um der 
Versicherungsgesellschaft die Ablehnung dieser Verwandtenversicherung we­
nigstens individuell zu ermöglichen mit Rücksicht auf die prozessualischen 
Beweisschwierigkeiten, die ihr aus der etwas widernatürlichen Stellung des 
Halters bei solchem Verwandtenunfall erwachsen können. Ist die Lösung 
richtig? 

Al. 4. Wie steht es heute mit der Selbstversicherung der Automobile des 
Bundes und der Kantone? Ist die Selbstversicherung der Gemeindeautomo­
bile auch zuzulassen? 

Der Gedanke des direkten Klagerechts des Verunfallten gegen die Ver­
sicherungsgesellschaft taucht immer wieder von Zeit zu Zeit auf. Er wurde 
von den Versicherungsgesellschaften seinerzeit bekämpft. Haben sich die An­
sichten seither geändert? Sind neue Argumente pro und contra zu melden? 

Art.. 43. Sollen die Maxima der Versicherungssummen im Gesetz festgelegt 
werden oder in der Verordnung? Erscheinen die angeführten Zahlen heute an­
gemessen? - Wir verweisen darauf, dass sie zurzeit von 11 Kantonen tels 
quels übernommen worden sind, die Summen des Unfallereignisses von 12 
Kantonen. Kein Kanton geht darüber hinaus. Für die Personentransportwagen 
gilt das ergänzte Konkordat als Minimalbestimmung für die Konkordatskan­
tone. Die Post geht für die von ihr ermächtigten Unternehmungen noch über 
die Fr. 300 000 hinaus. Die Sachschadenhaftung haben 14 Kantone übernom­
men, mit etwelcher Differenzierung bei den Motorrädern. 

Art. 44. 
Al 2. Kann wohl als überflüssig weggelassen werden. 

Art. 45. Diese Bestimmung ist in der Abstimmungskampagne nicht selten 
angefochten worden, aber nicht sowohl wegen des als berechtigt anerkannten 
Grundsatzes, sondern mehr unter Hinweis auf die behaupteten Scherereien, 
die daraus dem Fremden erwachsen und ihn der Schweiz fernhalten würden. 
Diese Einwendung kann durch ein einfaches Grenzverfahren, das mit der 
Zollbehandlung verbunden wird, leicht ausgeschaltet werden. Sie wird übri­
gens kaum mehr die gleiche Rolle spielen, da inzwischen der Gedanke der 
obligatorischen Autohaftpflichtversicherung auch in den andern Ländern zu 
marschieren begonnen hat. 

Art. 48. Die Frage der numerierten Kontrollschildes hat eine grosse, viel­
leicht ausschlaggebende. Rolle bei der letzten Abstimmung gespielt. Sollen 
Ausweis und Kontrollschild fallen gelassen, soll der letztere durch eine Ban­
derolk ersetzt werden? 

Hat das eidgenössische Kontrollschild seine Berechtigung auch nach 
Fallenlassen des kantonalen Kontrollschildes? 

Art. 49. Der Artikel teilt wohl grundsätzlich das Los des vorangehenden. 

Art. 50. Eine grundsätzliche Vorschrift gehört wohl auch ins Gesetz, sobald 
dieses überhaupt die Fahrräder ergreift. Ob auch die 50 Meter Alarmdistanz? 
- Ist ein Schlusslicht zu verlangen? Genügt das Katzenauge? Was gehört in 
die Verordnung? 

Art. 51. Kann jemand eine bessere Formulierung des Grundsatzes zur Ver­
fügung stellen? Kann und soll das Wort «sofort» vom Richter wörtlich aus­
gelegt werden? 

Art 52. Ist hier .eine Spezialbestimmung für die Radfahrer, bezw. der Hin­
weis auf die Bestimmungen für die Autofahrer, notwendig und richtig? 
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Art. s.a. 11 Kllntoq~ .pflben diese Versi\:'.herµpg eipgeführt. 2 Kantone prüfeo 
cfü1 Fragr, ~in dritter will sie in Erw~gung zieheri. And~re Kantone lehneri 
~i~ ;ib. Oie bupdesrechtliche Ermä~htigµng, ~weh µnter derµ eidgenössischeq 
gegirµe den Ver~icherur1gszwang ~antonal bdzubehaltev 09-er ein~l!führ~r1, 
sch~int d~shalb die richt~ge Lö,sung zu sein, w~nn man picht q~n ganzen Schritt 
zum Obligatorium machen will als Konsequenz der Freizügigkeit, welc;:he 
durch Art. 4~ gew~hrt wird. 

Art. 54. Die Bestimmungen von Al. 1 und 2 sind seinerzeit im Abstimmungs­
kampf gern als hart, sogar als drakonisch verschrien worden. Es ist vielleicht 
am Platze, eipige bestehende kantonale Vorschriften dem Maximum von 
Fr. 200, der qualifizierten Ahndung von 10 Tagen Gefängnis oder Fr. §00 
Busse des Entwurfs gegenüberzustellen. Zürich kennt ein Maximum von 
Fr-. 1000, bei Rückfall Fr. 2000; Berv von Fr. 500, bei geringfügigen Fällen 
vo1, Fr. 50; Lu?ern von Fr. 500; St. Gallen von Fi;. 500, beim dritten Rück­
fall vorc Fr. 2000; Waadt von Fr. 1000. Milder ist Ba,_sel-Staqt mit Fr. 30, 
in schweren Fällen Fr. 50 oder Haft bis zu einer Woche. 

Wie sind diese meist viel höhern Stra,fra,_hmen in der Pra,_xis ~ngew~ndet 
worc;len? - · Die A~twort dürfte einev Fin~erzcig gebep, da die Gerichts~ 
instanzeq ja unter· dem Bl!ndesgesetze c;lie gleichen bleiben werden. 

Al. 3. Wir werden uns bei Art. 60 zu fragen haben, ob die Differenzie"' 
i;4ng der Strafbestimmungen zu Gunsten der ~agfahrer 119ch ihre BerechtigUQ~ 
behält, wenn das Kontrollschild und damit auch das beson,ckrs leichte Delikt 
des Art. 60, Al. 1, wegfällt. 

Art. 55. Es scheint nicht ganz überflµssig zu sein, ausdrücl_dich zu bemerken, 
dass unter die Strafsanktion dieses Artikels derjenige nicht fallen kani;i, der 
übethaupt 1;1icht b.emerkt hat, c;l,~ss sein Aµto einen Unf~U verurs~cht hat -
es sei c\ei:m, da,ss er bei e\niger Aufmerksamkeit g_ies hätte bemerken n:iüssen_ 
In let~terem Falle kann Fahrlässig~eit angenommen und i;nit Bµsse b,estraft 
werden. Gefängnis wird qaqn höchsJens bet .Rµckfall in Frage kommen -
dai:rn aber wohl a{.\ch i;nit Recht. 

Art. 56. Zu überprüfen sind auch hier c;l,ie zum T~il als zu hoch bean_standet~n 
$trafsan\<tionen, speziell von Al. 4. 

Art. 57. Der Artikel entspricht einem immer wieder geäusserten Bedürfnis 
n~ch einer speziellen Strafnorm, gegen die Strolchenf~hrt, da qie Konstruktion 
des Benzin- und Oeldiebstahls und der Schädigung durch -'3enützung doch 
nicht ge~ügt. • Er wird umso unentbehrlicher sein, als auch der eidg~nö,ssische 
Strafgesetzentwurf mit seinem Artikel 124 nicht eine einwanc;lfreie Waffe 
bietet. 

Art. 60. Verweisung auf Art. 54, AL 3. 

Art. 61. Es ist vielleicht noch ?U überprüfen, ob <;lie fahi;lässige Begehung 
eines jeden in den vorausgehenden Artikeln umschriebenen Deliktes mit Strafe 
belegt werden soll. 

Art. 63, Sind in clen vorgesehenen Vorschriften über die Kontrollschilder die 
Garageschilder, Probeschilder usw. speziell zu erwähnen? 

Wie steht es heute mit den registrierenden Geschwindigkeitsmessern? 
Soll die Verordnung für die Bergpoststrassen inhaltlich in die Automobil­

gesetzgebung herübergenommen werden? 
Geben uns die kantonalen Vorschriften Anhaltspunkte für die Ordnung 

der Arbeits- und .Ruhezeit Gl,er gewei;bsmäs.sigen AutomobUführ~r? (Bern, 
L~zern, Ur~, Schwyz, B,asel-Stadt, St. Gallen.) Können wir aus <;ien Non:nen 
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der Motorlastwagenbesitzer etwas entnehmen? - Ist die Ordnung der Mate­
rie in der Automobilgesetzgebung (Gesetz oder Verordnung) vorzunehmen, 
wie wir es vorsehen, oder einem allgemeinen Ruhe- oder Arbeitszeitgesetz 
vorzubehalten? 

Bezüglich Radfahrerwege siehe unsere Bemerkung zu Art. 25. 

Art. 64. 
Al. 2 wird nötig sein. Ob auch Al. 1 ? Es dürfte grössere Rechtssicherheit 

schaffen. 

Art. 65. 
Al. 2. Das ausdrückliche Verbot der kantonalen Durchgangsgebühren als 

Ausführung der Verfassung steht jetzt schon im Bundesbeschluss über die 
Verteilung des Benzinzollviertels. Soll die Bestimmung hier wiederholt wer­
den? Das wird von der grundsätzlichen Stellungnahme zu jenem Bundesbe­
schluss abhängen. Soll er vom Automobilgesetz aufgesogen werden? Ist das 
wünschenswert angesichts der Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange 
wir noch mit dem Benzin als Hauptbetriebsstoff zu rechnen haben? Sollen 
wir nicht die Subvention der kantonalen Automobilstrassen sobald als möglich 
auf einen neuen Verfassungsartikel stützen, der auf jetzige wie kommende 
Betriebsmittel zugeschnitten ist und den Subventionen die Stabilität gibt, 
derer, die kantonalen Strassenbaubudgets bedürfen? Ist diese Lösungi nicht 
auch geboten angesichts der dem Automobilgesetz zugeschriebenen Dring­
lichkeit, die eine Belastung mit den heikeln Subventionsfragen kaum verträgt? 

AL. 4. Ist vielleicht hier das Fahrrad zu streichen und die Besteuerung 
von Bundes- und Militärfahrrädern in Al. 5 zu regeln? 

Al. 6. Soll der Begriff der« Verkehrsgebühr» hier nicht präzisiert werden? 

Art. 66. Siehe die Bemerkungen zu Art. 65. 

Motion Bratschi. Wir möchten nicht unterlassen, in unserer Rundfrage auch der Mo­
tion Bratschi zu gedenken, welche eine Verschiebung verschiedener gesetzlicher Rege­
lungen zu Gunsten der Bahnunternehmungen und zu lasten der Automobile anregte, 
teils aus rechtlichen, teils aus wirtschaftlichen Ueberlegungen heraus. Die frühere Ge­
setzesvorlage, an die wir uns im Vorstehenden angelehnt haben, hatte bereits eine ge­
wisse Berücksichtigung der Postulate Bratschi gebracht, vor allem im Uebermüdungs­
paragraphen 15 und den Chauffeurbestimmungen des Art. 63, in der Verschärfung 
der Haftpflicht mit Versicherungspflicht, in der Limitierung von Geschwindigkeit und 
Belastung der Automobile. - Eine gewisse faktische Bremswirkung auf die Konkurrenz 
gegenüber den Bahnen übt wohl auch die Steuerbelastung in den Kantonen aus, womit 
sich aber das kommende Gesetz nicht zu beschäftigen hat. Auch der Benzinzoll fällt hier 
weg. Ebensowenig wird sich das Automobilgesetz mit einer angedeuteten Ausdehnung 
der Konzessionspflicht auf jeden gewerbsmässigen Lastwagenverkehr befassen können, 
da die Ausdehnung über den Bereich des Postregals und der Bahnkonzession hinaus 
wohl eine Verfassungsänderung zur Voraussetzung hätte. Das Gleiche wäre zu sagen 
für eine Ueberbindung von bestimmten Transportverpflichtungen an die Automobile. 
Noch viel weniger als mit den genannten Anregungen könnten wir uns hier befassen 
mit einer Lockerung der Verpflichtungen der Eisenbahnen im Transportwesen. Selbst­
verständlich sind wir aber auch für weitere Anregungen dankbar, die im Zusammen­
hange mit der Diskussion um die Motion Bratschi stehen und von denen hier nicht 
gesprochen wurde. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: 
HÄBERLIN. 






